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I. Ausgangslage  

Mit Schreiben vom 16. Juli 2010 hat der Bezirk Basel der Neuapostolischen Kirche Schweiz 
(künftig: NAK Basel) gestützt auf § 133 der baselstädtischen Kantonsverfassung (KV) ein 
Gesuch um kantonale Anerkennung gestellt. In ihrem Gesuch beantragt die NAK Basel die 
kantonale Anerkennung und verzichtet ausdrücklich auf die damit verbundene Möglichkeit 
der Verleihung besonderer Rechte.  
 
Gemäss § 35 der Ausführungen zum Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates 
hat der Regierungsrat dem Grossen Rat einen begründeten Antrag über das Gesuch um 
kantonale Anerkennung zu stellen. 
 
Neben einer eingehenden Prüfung des Gesuchs fand am 12. Oktober 2010 eine Anhörung 
mit dem Bezirksvorsteher der Neuapostolischen Kirche des Bezirks Basel, Herrn Prof. Dr. 
Jürg Meier, statt.  
 

II. Rechtsgrundlage für die kantonale Anerkennung 

Die Kantonsverfassung enthält in § 133 folgende Bestimmung über die kantonale Anerken-
nung: 
 
§ 133. Kantonale Anerkennung anderer Kirchen und Religionsgemeinschaften 
1
Privatrechtlich organisierte Kirchen und Religionsgemeinschaften können mit der Verleihung besonde-

rer Rechte vom Kanton anerkannt werden, sofern sie: 
a) gesellschaftliche Bedeutung haben, 
b) den Religionsfrieden und die Rechtsordnung respektieren, 
c) über eine transparente Finanzverwaltung verfügen und 
d) den jederzeitigen Austritt zulassen. 
2 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine kantonale Anerkennung. 

3 
Die kantonale Anerkennung erfolgt mit Beschluss des Grossen Rates. Dieser bedarf der Zustimmung 

von mindestens 51 Mitgliedern des Grossen Rates. Er unterliegt nicht dem Referendum. 
4
 Der Anerkennungsbeschluss legt die der Kirche oder Religionsgemeinschaft verliehenen Rechte und 

die von ihr zu erfüllenden Auflagen fest. 

 
Die kantonale Anerkennung hat einerseits einen symbolischen Charakter. Der Staat aner-
kennt, dass eine Kirche oder Religionsgemeinschaft viel für die Gesellschaft leistet und 
drückt mit der Anerkennung seine Wertschätzung dafür aus. Zudem wirkt die kantonale An-
erkennung integrativ. Auch Kirchen oder Religionsgemeinschaften, welche die strengeren 
Voraussetzungen für eine öffentlich-rechtliche Anerkennung gemäss §§ 126 ff. der Kantons-
verfassung nicht erfüllen oder welche kein Interesse daran haben, können so vom Staat an-
erkannt werden.  
 
Andererseits können mit der kantonalen Anerkennung auch besondere Rechte verliehen und 
Auflagen gemacht werden. Als besonderes Recht kann beispielsweise die Weitergabe von 
Einwohner-Kontrolldaten über den Zu- und Wegzug der Mitglieder der Gemeinschaft ge-
nannt werden, als Auflage die Bindung an die Grundrechte. Die Steuerhoheit kann mit einer 
kantonalen Anerkennung nicht übertragen werden, da die Kirche oder Religionsgemein-
schaft im Gegensatz zu öffentlich-rechtlich anerkannten Kirchen oder Religionsgemeinschaf-
ten weiterhin in der privatrechtlichen Organisationsform verbleibt. 
 

III. Voraussetzungen für die kantonale Anerkennung 

Nach eingehender Prüfung des Gesuchs der NAK Basel nimmt der Regierungsrat wie folgt 
zu den verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die kantonale Anerkennung Stellung: 
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1. Kirche oder Religionsgemeinschaft 

Kantonal anerkannt werden können nur Kirchen und Religionsgemeinschaften. Darunter 
versteht man eine Vereinigung von Menschen, die ein gemeinsames Bekenntnis teilen. Sie 
ist getragen vom Glauben an einen die Welt, das Leben oder die menschliche Gemeinschaft 
stützenden oder durch den Menschen zu stiftenden Sinn, der ethische Vorstellungen über 
das richtige Handeln des Menschen in der Welt umfasst. Die Vereinigung tritt nicht als politi-
sche Partei oder parteiähnliche Gruppierung auf und verfolgt keinen rein wirtschaftlichen 
Zweck.  
 
Die Neuapostolische Kirche ist eine internationale Kirche. Ausgangspunkt ihrer Lehre ist die 
Heilige Schrift, zudem kennt sie drei Sakramente: Die Heilige Wassertaufe, die Heilige Ver-
siegelung und das Heilige Abendmahl. Ein zentraler Bestandteil der neuapostolischen Glau-
benslehre ist das „Wiederkommen Christi zur Heimholung seiner Braut“. Daneben sind Mis-
sion und Nächstenliebe wesentliche Inhalte. 
 
Die NAK Basel legt Wert auf die Eigenverantwortung ihrer Mitglieder. Jeder ist Gott für sein 
Verhalten verantwortlich. Dabei orientiert sie sich am Evangelium Christi und der Werteord-
nung, die sich aus den Zehn Geboten ergibt. Die NAK Basel trifft sich zweimal wöchentlich 
zum Gottesdienst und bietet daneben verschiedene Aktivitäten an. Politisch ist die NAK Ba-
sel neutral und unabhängig. Sie finanziert sich ausschliesslich mit freiwilligen Spenden der 
Mitglieder. 
 
Aufgrund dieser Ausführungen kann die NAK Basel als Kirche angesehen werden. 

2. Privatrechtliche Organisationsform 

Gemäss § 133 Abs. 1 KV muss die Kirche oder Religionsgemeinschaft privatrechtlich orga-
nisiert sein.  
 
Gemäss Art. 1 der Statuten ist die Neuapostolische Kirche Schweiz (künftig: NAK Schweiz) 
als ein im Handelsregister eingetragener Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizeri-
schen Zivilgesetzbuches konstituiert. Die NAK Basel ist an diesen Verein der NAK Schweiz 
angeschlossen.  
 
Wenn auch nicht als eigenständiger Verein im Handelsregister eingetragen, kann die privat-
rechtliche Organisationsform der NAK Basel als gegeben betrachtet werden, da sie an den 
Verein der NAK Schweiz, welcher im Handelsregister eingetragen ist, angeschlossen ist.  

3. Gesellschaftliche Bedeutung 

Die kantonale Anerkennung widerspiegelt die Wertschätzung des Kantons für die Kirche 
oder Religionsgemeinschaft bzw. deren Arbeit. Daher ist die gesellschaftliche Bedeutung als 
Kriterium für die kantonale Anerkennung unerlässlich.  
 
 
Als Indikatoren dienen folgende Kriterien: 
 
a. Tradition bzw. langfristige Tätigkeit der Kirche oder Religionsgemeinschaft im Kanton 
oder in der Schweiz 
 
Durch diesen Indikator kann sichergestellt werden, dass die Kirche oder Religionsgemein-
schaft nicht eine Modeerscheinung ist, sondern die nötige Stabilität und Kontinuität aufweist. 
Eine langfristige Tätigkeit wird angenommen, wenn die Kirche oder Religionsgemeinschaft 
seit mehr als 30 Jahren im Kanton Basel-Stadt bzw. mehr als 50 Jahren in der Schweiz tätig 
ist. 
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Die Neuapostolische Kirche ist 1863 aus der Katholisch-Apostolischen Gemeinde entstan-
den und hat heute Gemeinden auf der ganzen Welt. Die NAK Basel existiert seit 1896. Es 
kann daher ausgeschlossen werden, dass es sich um eine kurzlebige Strömung handelt. 
 
 
b. Beteiligung an der Lösung von gesellschaftlichen Problemen 
 
Die gesellschaftliche Bedeutung kann unter anderem daran gemessen werden, inwiefern 
sich die Kirche oder Religionsgemeinschaft an der Lösung von gesellschaftlichen Problemen 
beteiligt. Unter sozialen bzw. kulturellen Aufgaben sind beispielsweise karitative Tätigkeiten, 
seelsorgerische Dienste, Religionsunterricht, der Erhalt von Sakralbauten, Kulturpflege 
durch das Lebendigerhalten von Kirchenliedern sowie die Zurverfügungstellung der Ge-
meinderäumlichkeiten für kulturelle Projekte zu verstehen.  
 
Von der Kirche oder Religionsgemeinschaft angebotene Dienstleistungen sollen auch von 
Nichtmitgliedern genutzt werden können. Dadurch steigen der Bekanntheitsgrad und der 
Rückhalt der Kirche oder Religionsgemeinschaft in der Gesellschaft. Zudem profitiert so die 
Gesellschaft als Ganzes von den entsprechenden Angeboten. 
 
Die NAK Basel hat im Kanton Basel-Stadt gemäss einer eigenen Aufstellung zwischen 2005 
und 2010 diverse gemeinnützige Stiftungen mit einem Betrag von insgesamt rund CHF 
106'000 unterstützt. Grössere Beträge kamen dem Durchgangs- und Beobachtungsheim „im 
Vogelsang“ Basel (Heim für Kinder, die aus erzieherisch, sozial oder psychisch überlasteten 
Familien stammen), der Stiftung Mobile Basel (Begleitetes Wohnen), dem Verein Schwarzer 
Peter (Gassenarbeit in Basel), der IVB (Invaliden-Vereinigung Basel) Behindertenselbsthilfe 
Basel, dem BWH (Behindertenwohnheim am Birsig, Bottmingen) sowie dem Verein Inforel 
(Informationen über Religionen, Basel) zu Gute.  
 
Die NAK Basel bietet ein breites Programm für Jung und Alt an: Musizieren, „Treff“, „Höck“ 
und Wanderungen für die Senioren, spezielle Gottesdienste und Ausflüge für Kinder und 
Jugendliche. Der Internetauftritt lädt grundsätzlich jedermann zu den Veranstaltungen der 
NAK Basel ein. Die Kirche weist zudem darauf hin, dass ihre sonntäglichen Gottesdienste 
auch von Nichtmitgliedern besucht werden können. Zudem widmen sich viele (bezahlte und 
unbezahlte) Gemeindemitglieder der NAK Basel der Seelsorge. 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass sich die NAK Basel bei sozialen Projekten und 
Vereinen engagiert, sowie sich für die Jugend und die Senioren in der Gesellschaft einsetzt. 
 
c. Mitgliederzahl 
 
Eine Kirche oder Religionsgemeinschaft sollte eine gewisse Grösse aufweisen, damit man 
ihr eine gesellschaftliche Bedeutung zuerkennen kann.  
 
Wie bereits oben ausgeführt handelt es sich bei der Neuapostolischen Kirche um eine inter-
nationale Kirche. Es gehören ihr 190 Länder und 11 Millionen Mitglieder an. Die NAK 
Schweiz zählt 34'000 Mitglieder. Im Kanton Basel-Stadt wohnten Ende 2009 knapp 800 Mit-
glieder des Bezirks Basel. Zudem werden die Gottesdienste und Veranstaltungen auch von 
Menschen besucht, welche der Gemeinde nicht offiziell angehören. Anzumerken bleibt, dass 
die Zahl der Mitglieder leicht rückgängig ist. 
 
d. Deutschkenntnisse der Vertreter 
 
Die Repräsentanten der Kirche oder Religionsgemeinschaft sind ein Teil der Gesellschaft. 
Um in den Dialog mit der Gesellschaft und anderen Kirchen oder Religionsgemeinschaften 
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zu treten, ist es unerlässlich, dass sie sich in Deutsch verständigen können. Dabei sollen je-
doch keine allzu hohen Anforderungen an die Deutschkenntnisse gestellt werden.  
 
Das umfassende Gesuch der NAK Basel, verfasst durch den Bezirksvorsteher des Bezirkes 
Basel, ist in einwandfreiem Deutsch geschrieben. Die Gottesdienste in der Kirche Basel fin-
den in deutscher Sprache statt. Es gibt daher keinen Anlass, an den Deutschfähigkeiten der 
Repräsentanten zu zweifeln. 
 
e. Fazit 
 
Aufgrund dieser Ausführungen kommt der Regierungsrat zum Schluss, dass der NAK Basel 
eine genügend grosse gesellschaftliche Bedeutung zugemessen werden kann, um die kan-
tonale Anerkennung zu erlangen. 

4. Respektieren des Religionsfriedens 

Um eine Kirche oder Religionsgemeinschaft kantonal zu anerkennen, muss sie gegenüber 
anderen Kirchen und Religionsgemeinschaften tolerant sein. Durch den gegenseitigen Kon-
takt und Dialog lernen sie sich kennen und verstehen, was den Religionsfrieden stärkt. Eine 
Kirche oder Religionsgemeinschaft, welche andere Gemeinschaften oder deren Mitglieder 
herabsetzt oder verunglimpft, hat die Wertschätzung des Kantons nicht verdient und soll 
deshalb von der kantonalen Anerkennung ausgeschlossen sein. 
 
Die NAK Basel bezeichnet sich als tolerant gegenüber anderen Kirchen und Religionsge-
meinschaften, sie respektiere die Religionsfreiheit vorbehaltlos. Sie bewerte den Kultus an-
derer Religionsgemeinschaften nicht und verlange dasselbe auch von den übrigen Gemein-
schaften. Sie bemüht sich derzeit um einen Beobachterstatus in der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen Basel-Stadt (ACKBS) und ist bereit für eine aktive Mitarbeit in der inter-
religiösen Zusammenarbeit (Runder Tisch der Religionen beider Basel). Es ist deshalb da-
von auszugehen, dass die NAK Basel den Religionsfrieden respektiert. 

5. Respektieren der Rechtsordnung  

Für die kantonale Anerkennung ist es unerlässlich, dass die Kirche oder Religionsgemein-
schaft die schweizerische Rechtsordnung respektiert. 
 
Die Neuapostolische Kirche versteht sich explizit als unpolitisch und verpflichtet ihre Mitglie-
der im 10. Glaubensartikel, die Rechtsordnung zu befolgen, „soweit nicht göttliche Gesetze 
dem gegenüberstehen“. Dieser Vorbehalt komme aber nur zum Tragen, wenn die Men-
schenrechte oder der Religionsfrieden missachtet würden.werden. Laut der NAK Basel exis-
tiere jedoch in der Schweiz bzw. in ganz Europa kein Erlass, welcher den göttlichen Geset-
zen entgegensteht. Anzumerken ist jedoch, dass die Rolle der Apostel nicht durch Frauen 
wahrgenommen werden darf. Als Begründung wird angebracht, dass dies bei einer weltwei-
ten Kirche wohl von gewissen Mitgliedern der Neuapostolischen Kirche nicht akzeptiert wür-
de. Diese Diskriminierung der Frauen kollidiert mit dem Gleichstellungsartikel in Art. 8 Abs. 3 
der Bundesverfassung. Relativierend muss aber festgehalten werden, dass auch öffentlich-
rechtlich anerkannte Kirchen den Frauen nicht die gleichen Rechte wie den Männern ein-
räumen. 

6. Transparente Finanzverwaltung 

Der Kanton prüft die finanziellen Verhältnisse einer kantonal anerkannten Kirche oder Reli-
gionsgemeinschaft im Gegensatz zu den finanziellen Verhältnisse öffentlich-rechtlicher Kir-
chen grundsätzlich nicht. Es ist daher wichtig, dass eine Kirche oder Religionsgemeinschaft, 
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wie in § 133 Abs. 1 lit. c KV vorausgesetzt, eine transparente Finanzverwaltung führt und die 
entsprechenden internen Kontrollmechanismen vorhanden sind.  
 
Die Neuapostolische Kirche finanziert sich durch freiwillige Spenden ihrer Mitglieder. Über 
die Höhe der finanziellen Spenden macht die Neuapostolische Kirche ihren Mitgliedern keine 
Vorschriften. Biblischen Hinweisen zufolge gilt jedoch als Massstab der „zehnte Teil“. Die Er-
fassung sowie die Buchführung über die Eingänge der freiwilligen Mitgliederbeiträge vor Ort 
und die Ausgaben in den einzelnen Kirchgemeinden erfolgt heute weitgehend elektronisch. 
Das Vieraugenprinzip ist gewahrt. Die Rechnungsführung erfolgt über die Finanzabteilung in 
der Verwaltung der NAK Schweiz nach SWISS GAP FER 21. Es besteht eine unabhängige 
Revisionsstelle. Die Rechnung wird alljährlich durch die Delegiertenversammlung der NAK 
Schweiz abgenommen. Jedes Mitglied der NAK Schweiz hat über den Delegierten des Be-
zirks jederzeit die Möglichkeit zur Einsichtnahme in die Jahresrechnung. Die NAK Schweiz 
verfügt somit über eine transparente Finanzverwaltung.  

7. Jederzeitige Austrittsmöglichkeit 

Ein Austritt aus einer Kirche oder Religionsgemeinschaft muss aufgrund des Persönlich-
keitsrechts jederzeit möglich sein. Bei der NAK Basel ist dieser jederzeitige Austritt ohne 
Begründung gewährleistet. Dies ist in Art. 6 Abs. 2 der Statuten festgehalten. Die NAK Basel 
hat zudem ihrem Gesuch zwei Beispiele von Austrittsbestätigungen beigelegt.  
 

IV. Schlussbemerkungen und Anträge 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die NAK Basel die verfassungsrechtlichen 
Voraussetzungen für eine kantonale Anerkennung erfüllt. 
 
Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen stellt der Regierungsrat dem Grossen Rat den 
Antrag, das Gesuch der Neuapostolischen Kirche Basel um kantonale Anerkennung gemäss 
§ 133 der baselstädtischen Verfassung zu genehmigen. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

    
 
Dr. Guy Morin     Barbara Schüpbach-Guggenbühl 
Präsident     Staatsschreiberin 
 
 
 
 
Beilage: 
- Gesuch der Neuapostolischen Kirche Basel 
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Grossratsbeschluss 
 
 

betreffend Bericht zum Gesuch der Neuapostolischen Kir-
che Basel um kantonale Anerkennung gemäss § 133 der 
Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
 
 
(vom [Hier Datum eingeben]) 
 
 
Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsicht in den oben stehenden Be-
richt, beschliesst: 
 
 
://:  Das Gesuch der Neuapostolischen Kirche Basel um kantonale Anerken-

nung gemäss § 133 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird ge-
nehmigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieser Beschluss ist zu publizieren.  
 
 
 
 
 








































